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Der Bauch einer Frau
Die Diskussion um den § 218 gehört in die Hände der Betroffenen

Vor noch nicht ganz einem Jahr hieß 
es in Berlin bei einer Demonstration 
von Frauen gegen die Übernahme des 
Paragraphen 218 des westdeutschen 
Strafgesetzbuches „Mein Bauch ge
hört mir“. Wem wird der Bauch einer 
Frau in Zukunft gehören?
Aufgrund des starken Protestes der 
Frauen in der ehemaligen DDR 
wurde damals im Einigungsvertrag 
eine Übergangsregelung festgeschrie
ben: die Beibehaltung der Fristenlö
sung für die fünf neuen Bundesländer 
bis spätestens Ende 1992. Bis dahin 
soll der Schwangerschaftsabbruch in 
der gesamten Bundesrepublik durch 
den Bundestag neu geregelt sein. Für 
viele mochte das anfangs ein akzepta-

Im öffentlichen Bewußtsein hat sich 
der Schwangerschaftsabbruch in bei
den deutschen Staaten in der Vergan
genheit verschieden ausgeprägt. In 
der BRD ist der §218 StGB weitge
hend Ausdruck einer Normethik, die 
den vorhandenen Grundkonflikt mit 
Hilfe gesellschaftlicher Normen lösen 
möchte. Durch strafrechtliche Vorga
ben wird der Grundkonflikt nicht ge
löst, sondern eher zugedeckt. Da
durch kann kein Bewußtsein für 
vorgeburtliches Menschenleben ent
stehen, ebensowenig für die wirkliche 
Notlage der Frau. Der wahre Konflikt 
wird nicht sichtbar.
Wir beobachten eine Spaltung inso
fern, als der Staat (strafrechtlich) Le
bensschutz Für das ungeborene Kind 
übernehmen soll, jedoch zuwenig tut 
für den Lebensschutz geborener Kin
der.

Als Grundsatz für die gesetzliche 
Eingliederung gilt: Ein guter psycho
sozialer Standard und ein guter Um
weltschutz sind der beste Lebens
schutz. Damit wird der Blick auf ein 
gesamt-gesellschaftliches Problem ge
lenkt: So kann Kinderfeindlichkeit 
sich z.B. ausdrücken in zu geringer 
Zahl von Kindergärten, in ungenü
gender Auseinandersetzung mit der 
Sexualität in der Öffentlichkeit, in 
der behinderten Karriere der Frau. So 
lautet die Grundfrage: „Wie können 
wir ein Klima der Annahme schaffen, 
das letztendlich weit über das Anneh
menkönnen des ungeborenen Kindes 
hinausgeht?“
Sollte eine Frau die gebotenen Mög
lichkeiten zur Schwangerschaftsver
hütung nicht in Anspruch nehmen,

bler Kompromiß gewesen sein. Der 
öffentliche Protest verstummte, und 
die Problematik verschwand für Mo
nate aus den Medien und dem öffent
lichen Bewußtsein. „Fristenlösung 
oder § 218?“ blieb gerade noch bei ei
nigen Parteien und Organisationen 
Wahlkampfthema.
Jetzt steht die Frage wieder, und sie 
steht anders, da es nun um eine Neu
regelung gehen soll, bei der nicht 
mehr nur die Interessen eines Gewin
ners der Geschichte mit denen des 
Verlierers, sondern unterschiedliche 
Kräfte einer Gesellschaft aufeinan- 
dertreffen.
Doch sind es diesmal nicht die 
Frauen auf der Straße, die sich zu

also durch „eigenes Verschulden“ 
eine ungewollte Schwangerschaft 
empfangen und diese nicht austragen 
wollen, sollte ihr im Sinne der Fri
stenlösung die Möglichkeit auf einen 
Schwangerschaftsabbruch eingeräumt 
werden. Es sollte in solchem Fall kein 
Anspruch auf Krankengeld bestehen, 
und beide Partner sollten entspre
chend ihrem Einkommen finanziell 
belastet werden.
Zur Durchführung einer „Interruptio 
auf Wunsch“ im Sinne der Fristenlö
sung sollten Kliniken auf freiwilliger 
Basis zugelassen werden. In Durch
führungsbestimmungen sollten kon
krete Modalitäten wie Dokumenta
tion, Besonderheiten bei Minderjähri
gen und Erstschwangerschaften unter 
anderem geregelt werden.
Mit diesen drei Möglichkeiten:
1) kostenlose Schwangerschaftsverhü
tung,
2) kostenloser Schwangerschaftsab
bruch bei Indikation und
3) kostenpflichtiger Schwanger
schaftsabbruch entsprechend der Fri
stenlösung
hat die Frau die volle Entscheidungs
freiheit in ihrer Familienplanung, das 
heißt die freie Entscheidung für oder 
gegen eine Schwangerschaft und im 
Not- und Ausnahmefall zum legalen 
Schwangerschaftsabbruch. Daraus re
sultiert zum Schutz der Frau die Not
wendigkeit des §218, der den illega
len Schwangerschaftsabbruch unter 
Strafe stellt.

Dipl. med. H. Lösche, Radeburg

(aus: Deutsches Ärzteblatt 87, 
Heft 50, 13. Dezember 1990)

Wort melden, sondern die Politikerin
nen und viel zahlreicheren Politiker 
des vom gesamten deutschen Volk ge
wählten Bundestages. In diesem wer
den, wie die Diskussion um den § 218 
zeigt, mit beispielsweise 100 abgeord- 
neten Frauen die verschiedenen In
teressen der Bevölkerung nicht pro
portional (wenn überhaupt) vertreten. 
Doch nicht nur der Fakt, daß letzt
endlich über das neue Gesetz im 
Bundestag allein die Parteien ent
scheiden werden -  bei deren Abge
ordneten oft lediglich das Abstim
mungsverhalten im Fraktionszwang 
und weniger die Sachkompetenz von 
Bedeutung ist (wie gerade bei der De
batte um den Bundeshaushalt am 
14. März zu sehen war) mutet an
gesichts des proklamierten Wider
spruchs zwischen Erhalt des ungebo
renen Lebens und dem Selbstbestim
mungsrecht der Frau mehr als maka
ber an. Auch die Tatsache, daß selbst 
Fachleute, wie z.B. die der Gesell
schaft für Psychosomatik in Geburts
hilfe und Gynäkologie, in der ost- 
und westdeutsche Gynäkologen und 
Psychotherapeuten Zusammenarbei
ten, in ihren Aus- und Zuarbeitungen 
für einen neuen Gesetzesentwurf von 
dem im Parlament Möglichen ausge
hen, deutet auf die bürgerlich-demo
kratische Farce hin. Dabei hat halt 
nicht nur die einzelne Frau, sondern 
das ganze Volk nichts selbst zu be
stimmen. Wie früher sind es heute 
die Politiker und Politikerinnen, wie 
z.B. die Bundesfrauenministerin Mer
kel, die Bundestagspräsidentin Süss- 
muth oder die Bundesfamilienmini
sterin Rönsch, allesamt CDU, die uns 
verkünden, was sie -  in diesem Fall

in Hinsicht auf die „Abtreibungs
frage“ -  für richtig, moralisch und 
machbar halten. Keine Frage, daß wir 
ihr Engagement für mehr Kindergar
tenplätze, Beschäftigungsgarantien 
für Frauen oder Kompromißlösungen 
nicht begrüßen, egal, was es am Ende 
wirklich bringt. Nur, es ist dasselbe 
Engagement, das der Job als Politike
rin mit sich bringt, das sie auch ange
sichts von Hungersnöten in der SU 
oder den Folgen des Golfkrieges an 
den Tag legen und bei dem sie trotz 
allem nicht aus ihrer Machtbomiert- 
heit, dem Parteienklinsch und Demo
kratiegetue herauskommen. Anstatt 
die Frauen zu fragen, was diese wol
len, streiten sich die Volksvertreter 
und -Vertreterinnen in den Bundes
tagsfraktionen und den Medien und 
benutzen dabei mehr oder weniger 
die Phrasen ihrer jeweiligen Partei
demagogie. Am Ende führt das zur 
gewohnten Selbstdarstellung und

reiht sich übergangslos in die bereits 
gewohnte Behandlung der Probleme 
in den neuen Bundesländern ein, bei 
der die Betroffenen von der Mitspra
che weitestgehend ausgeschlossen 
bleiben. Den Frauen als den Haupt- 
betroffenen von Massenarbeitslosig
keit, zunehmender Gewalt und von 
sozialer Unsicherheit und deren psy
chischen Folgen für die Familie, hilft 
das wenig. Hier wie auch anderswo 
offenbart sich die Unfähigkeit der 
Macher und Macherinnen der deut

schen Einheit, die den Steuererhö
hungen, dem wirtschaftlichen Ruin 
der ostdeutschen Bundesländer und 
dem sozialen Abstieg von Millionen 
Ostdeutschen nichts als Slogans und 
dürftige Notprogramme entgegenzu
setzen haben. „Helfen statt Strafen“ 
heißt die Parole. Sie zielt auf den 
möglichen Kompromiß der Straffrei
heit von Schwangerschaftsabbrüchen 
bis zum 12. Monat, verbunden mit ei
ner Zwangsberatung.
Doch ist es egal, wie Ende 1992 das 
neue Gesetz aussehen wird. Ange
sichts der vorherrschenden Doppel
moral unter den Politikern der regie
renden konservativen Parteien, die 
lauthals nach dem Schutz des unge
borenen Lebens rufen, andererseits 
aber junge Männer für die Durchset
zung deutscher Politik in den Tod 
schicken würden, wird deutlich, daß 
es nicht nur um ein neues Gesetz ge
hen kann. Wenn versucht wird, die

Diskussion um die Problematik des 
Schwangerschaftsabbruches zwischen 
die Fronten des §218 und der ost
deutschen Fristenlösung zu drängen, 
dann wird die Unfähigkeit dieser Ge
sellschaft, mit einem menschlichen 
Grundkonflikt umzugehen, deutlich. 
Denn eine Schwangerschaft wie auch 
deren Abbruch ist immer -  für die 
Frau wie auch für ihren Partner, egal 
wie dieser damit umgeht -  ein Kon
flikt, der von inneren (psychischen 
und biologischen) und äußeren Fak
toren beeinflußt wird. Es ist seit Jahr
hunderten und Jahrtausenden der
selbe Konflikt. Lediglich die Fähig
keit der verschiedenen Kulturen und 
Gesellschaftsformationen, mit ihm 
umzugehen, hat sich verändert. Die 
Rolle der Frau, ihre Rechte und ihre 
Stellung innerhalb der Gesellschaft 
sind ein Gradmesser dieser Fähigkeit. 
Zu lösen ist dieser Konflikt nicht, da 
er immer vorhanden ist. Eine Frau, 
die eine Schwangerschaft abtreiben 
läßt, kann im Widerstreit zwischen 
dem Bewußtsein, einen Teil von sich 
selbst, ein werdendes Leben getötet 
und gleichzeitig doch aus verschiede
nen Gründen den Abbruch gewollt zu 
haben, stehen. Eine Frau, die das 
Kind will, kann sich aber des Ein
schnittes in ihr Leben und den daraus 
folgenden Konsequenzen genauso be
wußt sein.
Der Gesellschaft und dem Staat 
stünde es zu, die Lösung solcher Kon
flikte und den Umgang mit ihnen zu 
erleichtern. Da dies unter den mo
mentan bei uns herrschenden Ver
hältnissen nicht möglich ist, hoffe 
ich, daß die Frauen die „Abtreibungs
frage“ sich nicht durch Politiker be
antworten lassen. Diese behandeln 
die Ängste und Sorgen, das Hoffen 
und die Wünsche von Millionen 
Frauen und Männern, wenn es um 
Liebe, Sexualität und Schwanger
schaft geht, als wäre dies alles rein 
geistiger Natur, kontrollierbar und zu 
steuern und hätte nichts mit Sehn
sucht, riesengroßem Verlangen und 
Trieben zu tun. Genauso scheinen sie 
nicht zu wissen, daß es keinen hun
dertprozentigen Schutz vor ungewoll
ten Schwangerschaften gibt.
Der Bauch einer Frau ist einfach viel 
zu kostbar, um ihn Politikern zu 
überlassen.

Andreas Kruse

So teuer ist Schwangerschaftsverhütung
Patente Condome Plus ä 8 Stück 8,95 DM 
Froms „FF“ ä 12 Stück 6,81 DM 
London gefühlsecht ä 6 Stück 5,20 DM 
Duo-Condom regular ä 10 Stück 7,55 DM 
Curafam de lue ä 4 Stück 3,50 DM 
HT Spezial ä 3 Stück 4,85 DM

Sequostat lx 21 10,82 DM (6x 21 39,84 DM)
Trisiston lx 21 10,60 DM (6x 21 57,15 DM)
Minisiston lx 21 10,60 DM (6x 21 53,00 DM)
Ovosiston lx 21 14,73 DM (6x 21 73,65 DM)
Deposiston 3x 5 30,51 DM
Gravistat lx 21 10,60 DM (6x 21 53,00 DM)
Conceplan 3x 21 35,15 DM 
Diane 35 3x 21 56,60 DM

Pessar ab 18,90 DM aus Gummi, bis 69,00 DM aus Porzellan

Intrauterinpessar aus Kupfer 40,58 DM 
Intrauterinpessar „Nova T“ 64,70 DM 
(Der Einsatz eines Pessars kostet ca. 200 DM.)

Leben verlangt immer Schutz


